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Betreuungszeitenmitteilung 
Anlage zum Antrag auf Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII 

 

Name des Kindes Vorname des Kindes 
Geburtsdatum 

des Kindes 
Geschlecht des 

Kindes 
 
 

   

 

 
a) Name der betreuenden Tagespflegeperson:  ____________________________ 
 
b) Ab welchem genauem Datum (Tag, Monat, Jahr)  

ist die Betreuungszeitenmitteilung gültig:        ____________________________ 
 
c) Wie viele gleichbleibende Stunden pro Woche werden zur Betreuung  

benötigt? 
 
     

  
 

d) Ist eine unregelmäßige Betreuung (z.B. wg. Schichtdienst) notwendig? 
Wenn ja, füllen Sie diese in den folgenden Feldern für jede Woche im Monat aus: 
Woche 1: ______ Stunden pro Woche   
Woche 2: ______ Stunden pro Woche  
Woche 3: ______ Stunden pro Woche   
Woche 4: ______ Stunden pro Woche  

 

Abwesenheitszeiten innerhalb des Bewilligungszeitraumes: 
 

Es findet keine Betreuung statt, aufgrund von: 
 

1) gemeinsamer Urlaub des Tagespflegekindes und der 
    Tagespflegeperson 

 
 

 

Wochen  
insgesamt im  
Bewilligungszeitraum  

2) alleiniger Urlaub der Tagespflegeperson 

 

 
 

 

 
Wochen  
insgesamt im  
Bewilligungszeitraum 

 
3) alleinige Abwesenheit des Tagespflegekindes,  
    gleichzeitiger Betreuungsbereitschaft der  
    Tagespflegeperson 

 
 

 

 
Wochen  
insgesamt im  
Bewilligungszeitraum 

 

 Bei vorübergehender Abwesenheit des Tagespflegekindes (z. B. Urlaub der Eltern / vorlesungsfreie 
Zeiten bei Studenten, Krankheit des Kindes etc.) und gleichzeitiger Betreuungsbereitschaft der Tages-
pflegeperson wird die laufende Geldleistung bis zu 4 Wochen pro Jahr weiter gezahlt. 

 Bei Urlaub oder Krankheit der Tagespflegeperson erfolgt keine Vergütung. 
 Die Punkte 1 bis 3 sind vollständig auszufüllen.  
 Die Betreuungszeitenmitteilung kann nur bei Vollständigkeit bearbeitet werden 

       
          Stunden insgesamt pro Woche 
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Betreuungszeiten: 

Eingewöhnungszeit (Datum: von… - bis…)  

Beginn der regelmäßigen Betreuung (Datum ab ….)  

Betreuungsort 
(Name und Anschrift der Tagespflegeperson) 

 

 

Regelmäßige Betreuungszeiten inklusive Wegezeiten 
 

☐ Montags von __________ Uhr bis __________ Uhr = ________ Stunden 

☐ Dienstags von __________ Uhr bis __________ Uhr = ________ Stunden 

☐ Mittwochs von __________ Uhr bis __________ Uhr = ________ Stunden 

☐ Donnerstags von __________ Uhr bis __________ Uhr = ________ Stunden 

☐ Freitags von __________ Uhr bis __________ Uhr = ________ Stunden 

☐ Samstags von __________ Uhr bis __________ Uhr = ________ Stunden 

☐ Sonntags von __________ Uhr bis __________ Uhr = ________ Stunden 

 

Bitte wählen Sie unter den folgenden Möglichkeiten aus  
 

Die Betreuung meines Kindes findet  

☐ bei der Tagespflegeperson zu Hause statt 

☐ bei uns zu Hause, durch eine Tagespflegeperson, statt 

☐ in anderen geeigneten Räumen statt 

 

Weitere Betreuungszeiten werden abgedeckt durch 
 

☐ Krippe von ________ Uhr bis ________ Uhr 

☐ Kindergarten von  ________ Uhr bis ________ Uhr 

☐ Hort von ________ Uhr bis ________ Uhr 

☐ Schule von ________ Uhr bis ________ Uhr 

 
 

Kind wird betreut aufgrund von (bitte bei Antragstellung entsprechende Nachweise beilegen) 
 

☐ Erwerbstätigkeit (z.B. Arbeitsvertrag, Gehaltsabrechnung) 

☐ Eingliederung in Arbeit (z.B. Bescheid Agentur für Arbeit/Jobcenter) 

☐ Ausbildung | Studium | Schule (z.B. Ausbildungs-/Praktikumsvertrag, Schul-/Studienbescheinigung) 

☐ Pädagogischen Bedarfs (z.B. Bericht Sozialer Dienst) 

☐ Sonstiges________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Jugendamt 
Haberstraße 1 
69126 Heidelberg 
  

Seite 3 von 3 
 

Wichtige Hinweise! 
 

Eingewöhnung 
Bei Eingewöhnung bitten wir um Beachtung, dass die Eingewöhnungszeit maximal bis zum  
Erreichen der bewilligten wöchentlich gleichbleibenden Betreuungszeit gefördert werden kann. 
Die Dauer der geförderten Eingewöhnung beträgt maximal 4 Wochen. 
Sollte Ihr Kind das erste Lebensjahr noch nicht erreicht haben, kann die Eingewöhnung frühsten 
4 Wochen vor Arbeitsbeginn eines Elternteiles gefördert werden. 
 

Erhöhung und Reduzierung der Betreuungszeit 
Eine Erhöhung der Betreuungszeit kann frühestens ab dem Monat anerkannt werden, in dem die 
Änderung dem Jugendamt mitgeteilt wurde. 
 

Änderungen in der Betreuungszeit 
Vereinzelte geringfügige Schwankungen in der Betreuungszeit (ca. +/- 10 Stunden monatlich) 
bleiben unberücksichtigt. Eine dauerhafte Änderung, bei welcher sich der Betreuungsbedarf ge-
nerell um weniger als 10 Stunden pro Monat erhöht oder um weniger als 10 Stunden pro Monat 
verringert, kann maximal einmalig im Bewilligungszeitraum gewährt werden. Bei vorüberge-
henden größeren Veränderungen im Betreuungsumfang erfolgt eine Nachberechnung (Spitzab-
rechnung). Eine Nachberechnung kann nur die Ausnahme und nicht den Regelfall darstellen! Zu 
Unrecht gewährte Leistungen werden zurückgefordert bzw. verrechnet. 
 

Kostenbeitragspflicht 
Es ist mir/uns bekannt dass sich der Kostenbeitrag aus der monatlichen Betreuungszeit und der 
Anzahl der Kinder in der Familie berechnet. 

 Kostenbeitrag je Betreuungsstunde 

Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 1,82 € 

Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 1,40 € 

Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 0,93 € 

Familie mit vier oder mehr Kindern  
unter 18 Jahren 

0,31 € 

 

Allgemeiner Hinweis:  
Die Tagespflegeperson wird gebeten, einen Nachweis über tatsächlich erbrachte Betreuungs-
stunden selbständig zu führen und auf Verlangen bzw. bei Klärungsbedarf dem Landratsamt 
Rhein-Neckar-Kreis - Jugendamt - vorzulegen. 
 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag auf Förderung in Kindertagespflege erst nach Eingang der Betreu-
ungszeitenmitteilung abschließend bearbeitet werden kann. 

Für die Bewilligung des Antrages nach § 23 SGB VIII benötigt die Fachberatung Kindertagespflege (Re-
ferat Pflegekinderdienst) eine lückenlose Auflistung der aktuell betreuten Kinder. Benutzen Sie hierfür 
das Formular „Erklärung der Tagespflegeperson“. Bitte beachten Sie, dass erst nach Eingang des 
Formulars bei Ihrem zuständigen Sachbearbeiter der Fachberatung Kindertagespflege eine Be-
willigung erfolgen kann. 

 

Die Information gemäß Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung entnehmen Sie dem beigefügten  
Linkhttps: https://www.rhein-neckar-kreis.de/site/Rhein-Neckar-Kreis-2016/get/documents_E-620292605/rhein-neckar-

kreis/Daten/Formulare%20Jugendamt/Formulare%20Kindertagespflege/DSGVO_Infoblatt_Tagespflege.pdf  

 

___________________________  ___________________________ 

Datum, Unterschrift Eltern   Datum, Unterschrift Tagespflegeperson 

  Hiermit bestätige ich, dass die o.g. Betreuungszeiten 
in diesem Umfang geleistet werden. 

 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/site/Rhein-Neckar-Kreis-2016/get/documents_E-620292605/rhein-neckar-kreis/Daten/Formulare%20Jugendamt/Formulare%20Kindertagespflege/DSGVO_Infoblatt_Tagespflege.pdf
https://www.rhein-neckar-kreis.de/site/Rhein-Neckar-Kreis-2016/get/documents_E-620292605/rhein-neckar-kreis/Daten/Formulare%20Jugendamt/Formulare%20Kindertagespflege/DSGVO_Infoblatt_Tagespflege.pdf

